
Postadresse: Michael-Carlo Adam

Postfach 11 12 Schützengesellschaft Villingen 1910 e.V.

78001 Villingen-Schwenningen

Informationsblatt

Schützenhaus -Tel.:  0 77 21 / 7 42 16

Sportmöglichkeiten

Bogenschiessen 10 bis 90m

Kleinkaliber Gewehr und Freiepistole 50m

Luftgewehr und Luftpistole 10m

Kurzwaffen 25m (Waffen bis 1500 Joule)

Schiesszeiten Luftdruckwaffen, KK und Großkaliberwaffen 

Mittwoch 16.00 - 19.00 Uhr

Samstag 14.00 - 19.00 Uhr

Sonntag 09.00 - 12.00 Uhr

Bogen nur auf Anfrage bei Bogenrefernten

Aufnahmegebühr und Beiträge: Stand 2020

Aufnahmegebühr Aktive Schützen 50.-- €

Kurzwaffenschützen zusätzlich 100.-- €

Jugendliche:* 15,-- €

Passive: 30.-- €

Aufnahmegebühr für den BDS wenn gewünscht 10.--€

Familienbeitrag

Jahresbeitrag Aktive: 90.-- €

Passive: 30.-- €

Jugendliche:* 15,-- €

*) Jugendlicher ist, wer im Eintrittsjahr das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

Der Jahresbeitrag wird mittels SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen.

Jahresbeitrag für den BDS wenn gewünscht 27.--€

Der Verein

Arbeitseinsatz

Bankverbindung: Villinger Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau

IBAN-Nr.: DE32 6649 0000 0038 5046 14

BIC-Nr.: GENODE61OG1

Gläubiger-Indentifikations Nr.: DE74 ZZZ0 0000 7355 46

Alle aktiven Schützen zwischen dem 18. und dem vollendeten 64. Lebensjahr 

sind zum Arbeitseinsatz verpflichtet. Der Arbeitseinsatz beträgt 15 

Arbeitsstunden im Jahr. Wer seiner Verpflichtung nicht nach kommt, zahlt je 

nicht geleistete Arbeitstunde 10,-- €. Die Leistungen für den Arbeitseinsatz 

können jährlich durch Beschluß der Vorstandschaft verändert werden.

Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke.                                         

Er dient der Pflege und Ausübung des Schiessens auf sportlicher Grundlage.

Schützengesellschaft

Villingen 1910 e.V.

 Am Schwalbenhaag

78048 VS-Villingen

Es hat nur ein Familienmitglied die höchste Aufnahmegebühr sowie den Mitgliedsbeitrag zu 

zahlen. Weitere Familienangehörige (Ehepartner, Kinder, Geschwister) bezahlen nur den 

Jahresbeitrag. Eine weitere Aufnahmegebühr wird für diese Mitglieder nicht erhoben.

Diese Beiträge sind bei der Aufnahme in bar, oder per Überweisungsträger, oder per 

Lastschrift sofort zu entrichten. Wenn der Betrag auf dem Vereinskonto eingegangen 

ist, beginnt die 6 monatige Probezeit.


